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 Veröffentlicht am 04.03.1980

Norm

AngG §27 Z1 E1c

Rechtssatz

Grobe Vernachlässigung der P4icht des Geschäftsführers (hier: Direktors des Österreichischen Bauzentrums) zur

vollständigen und wahrheitsgemäßen Information der Vereinsorgane über die jeweils aktuelle wirtschaftliche und

>nanzielle Situation des Vereins und damit fahrlässige Verletzung der Geschäftsführerp4ichten, durch welches

Verhalten er des Vertrauens seines Arbeitsgebers unwürdig wurde.

Entscheidungstexte

4 Ob 50/79

Entscheidungstext OGH 04.03.1980 4 Ob 50/79

Veröff: JBl 1981,161

Schlagworte

SW: Angestellte, Vertrauensunwürdigkeit, Ende, Beendigung, vorzeitige Auflösung, wichtiger Grund, Dienstverhältnis,

Arbeitsverhältnis, Organ, Verschulden, Fahrlässigkeit, Vertrauensverwirkung
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